Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse

Band: 94 (2003)

Heft: 8

Artikel: Ort der Lieferung von Elektrizitat und Gas
Autor: Geiger, Felix

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-857546

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-857546
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Elektrizitatswirtschaft/Mehrwertsteuer

Ort der Lieferung von
Elektrizitdat und Gas

Vorschlag der Europdischen Kommission
vom 5. Dezember 2002 - Anderung der
6. EG-Richtlinie

Im Zuge der Liberalisierung der Elektrizitats- und Gasmarkte
in der EU hat der grenziberschreitende Handel
mit Strom und Gas innerhalb der EU aber auch
im  Verhaltnis zwischen den EU-Mitglied-
staaten und Drittstaaten sehr rasch an Bedeu-
tung gewonnen. Die Erschliessung neuer Mark-
te hat mitunter einschneidende Auswirkungen
auf die mehrwertsteuerliche Behandlung der
Umsatze der Elektrizitats- und Gaswirtschaft!.
Bis anhin hat die Mehrwertsteuergesetz-
gebung in der EU und der Schweiz den beson-
deren Verhaltnissen der Elektrizitats- und Gas-
branche in keiner Weise Rechnung getragen.
Dieser Umstand fiihrte dazu, dass die EU-Mitgliedstaaten — wie
auch Drittstaaten - die unterschiedlichsten Regelungen betref-
fend den Ort der Lieferung von Elektrizitat und Gas kennen. Aber
auch die so genannten Netzleistungen werden je nach EU-Mit-
gliedstaat oder Drittstaat unterschiedlich qualifiziert. Die Folgen
sind eine grosse Rechtsunsicherheit bei den betroffenen Unter-
nehmen sowie Besteuerungsliicken und Doppelbesteuerungen.
Zur Schaffung eines echten Binnenmarktes sowie zur Vereinfa-
chung der Mehrwertsteuervorschriften fur die Elektrizitats- und
Gaswirtschaft schldgt die EU-Kommission nunmehr vor, in der
6. EG-Richtlinie2 die Vorschriften Gber den Ort der Lieferung von
Elektrizitat und Gas sowie jene Uber die Netzleistungen grund-
legend zu andern.

I Vgl. Felix Geiger, Der liberalisierte Strommarkt —
Antworten auf neue, komplexe Mehrwertsteuerfragen,
Bulletin SEV/VSE 4/01, S. 17 ff.

M Felix Geiger

2 6. EG-Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Be-
messungsgrundlage (ABIL. EG vom 13. Juni 1977 Nr. L
145, S. 1 ff.).

3 Art. 5 Abs. 2 der 6. EG-RL.

Ort der Lieferung von
Elektrizitdt und Gas

Bisherige Regelung in der EU
Sowohl in der 6. EG-Richtlinie als
auch im Bundesgesetz iiber die Mehr-
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Mehrwertsteuer
nun am Ort des
Stromverbrauchs.

mission sollen Strom und Gas auch in

Zukunft als Gegenstinde gelten. Hinge-
gen wird vorgeschlagen, die Vorschriften
zur Ortsbestimmung bei Strom- und Gas-
lieferungen zu dndern (s. nachstehendes
Kapitel «Vorschlag der EU-Kommissi-
on»). Damit soll dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass sich bei dieser Art
von Gegenstinden die Warenbewegung,
d.h. der physische Strom- bzw. Gasfluss,
nicht nach den vertraglichen Verhiltnis-
sen richtet.

Gemiss den allgemeinen Regeln der 6.
EG-Richtlinie liegt der Ort der Lieferung
bei grenziiberschreitenden Transaktio-
nen grundsitzlich dort, wo sich der Ge-
genstand, in concreto der Strom bzw. das
Gas, zum Zeitpunkt des Beginns der Ver-
sendung oder Beforderung an den Erwer-
ber befindet (Art. 8 Abs. 1 Bst. a der 6.
EG-RL). Wird der fragliche Gegenstand
weder versandt noch befordert, so gilt die
Lieferung dort als ausgefiihrt, wo sich
der Gegenstand zum Zeitpunkt der Liefe-
rung befindet (Art. 8 Abs. 1 Bst. b der 6.
EG-RL).

Abweichend von diesen allgemeinen
Regeln zur Ortsbestimmung wird mitun-
ter die Auffassung vertreten, dass die
Stromlieferung jeweils dort erbracht
wird, wo sich der Zihler befindet und die
Strommenge endgiiltig gemessen wird.
Ein anderer Losungsansatz geht dahin,
Stromlieferungen an Elektrizitdtsunter-
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nehmen und Stromhéndler jeweils am
Domizil des Abnehmers zu besteuern?.
Bei den innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen greift eine Steuerbefreiung
Platz, wenn der Abnehmer steuerpflich-
tig ist und der Gegenstand von einem
Mitgliedstaat in einen anderen Mitglied-
staat befordert oder versendet wirds. Da
aber Elektrizitit und in der Regel auch
Gas nicht mit herkdmmlichen Transport-
mitteln (LKW, Eisenbahn, Schiff) befor-
dert bzw. versandt wird, ist der entspre-
chende Nachweis schwierig zu fiihren.

Vorschlag der EU-Kommission

Die von der EU-Kommission vorge-
schlagene Neuregelung unterscheidet
zwischen Strom- und Gaslieferungen
zum Wiederverkauf und solchen an End-
verbraucher (vgl. nachstehende Kapitel).
Derzeit ist noch offen, mit welchen Do-
kumenten der Nachweis gefiihrt werden
kann, dass der Strom bzw. das Gas zum
Wiederverkauf bestimmt sind.

Strom- und Gaslieferungen zum
Wiederverkauf
Ort der Lieferung

Nach dem Willen der EU-Kommission
werden Strom- und Gaslieferungen un-
terhalb der Stufe des Endverbrauchs neu
wie eine Dienstleistung behandelt (vgl.
Art. 9 Abs. 2 Bst. e der 6. EG-RL). Die
vorgeschlagenen Anderungen betreffen
jedoch nur die Lieferung von Elektrizitiit
iiber das Netz und die Lieferung von Gas,
einschliesslich  verfliissigtem  Erdgas
(LNG)%, in Pipelines. Der Handel mit
Flaschengas soll weiterhin nach den bis-
her geltenden Vorschriften besteuert
werden.

Gemiss Kommissionsvorschlag wer-
den die hier zur Diskussion stehenden
Lieferungen neu an dem Ort besteuert, an
dem der Abnehmer den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Titigkeit oder eine feste
Niederlassung hat, an den/die die Elektri-
zitdt bzw. das Gas geliefert wird (Art. 8
Abs. 1 Bst. d der 6. EG-RL). Ob der
Kunde in der EU oder in einem Drittstaat
ansissig ist, spielt keine Rolle. In der
Folge unterliegt eine Lieferung von
Strom oder Gas an einen Wiederverkiu-
fer mit Sitz in der Schweiz nicht der EU-
Umsatzsteuer. Anders verhilt es sich hin-
gegen, wenn die Lieferung von Strom
oder Gas an einen Wiederverkdufer mit
Sitz in der EU erfolgt. Gegebenenfalls
unterliegt die Strom- bzw. Gaslieferung
selbst dann der EU-Umsatzsteuer, wenn
beispielsweise der Strom in der Schweiz
produziert und tibergeben wird. In sol-
chen Fillen wird es zwangsldufig zu
Doppelbesteuerungen kommen, falls der
Schweizer Gesetzgeber keine EU-kom-
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patible Losung ins MWSTG aufnimmt.

Ein Ausfuhrnachweis im iiblichen Sin-
ne ist nicht mehr erforderlich. Vielmehr
genligt es — analog zu den Dienstleistun-
gen nach Art. 9 Abs. 2 Bst. e der 6. EG-
RL — nachzuweisen, dass die Lieferung
an einen Abnehmer erbracht worden ist,
der den Sitz seiner wirtschaftlichen Té-
tigkeit ausserhalb der EU hat. Folglich
sind solche Lieferungen abweichend von
Art. 22 Abs. 6 Bst. b der 6. EG-RL auch
nicht mehr in der Zusammenfassenden
Meldung zu deklarieren.

Obligatorische Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft

Zur Vereinfachung der Besteuerung
wird dieses Verfahren mit einer obligato-
rischen Umkehrung der Steuerschuldner-
schaft kombiniert, sofern der Lieferer
und der Abnehmer nicht in demselben
Hoheitsgebiet niedergelassen sind (Art.
21 Abs. 1 Bst. f der 6. EG-RL). Dadurch
soll vermieden werden, dass sich die Lie-
ferer von Elektrizitdt und Gas zum Wie-
derverkauf in mehreren Mitgliedstaaten
fiir mehrwertsteuerliche Zwecke regis-
trieren lassen miissen.

Strom- und Gaslieferungen an
Endverbraucher
Ort der Lieferung

Lieferungen von Elektrizitit und Gas,
die nicht zum Wiederverkauf bestimmt
sind, gelten als fiir den Verbrauch erwor-
ben. Solche Lieferungen, also hauptsich-
lich Lieferungen vom Verteiler an den
Endverbraucher, werden an dem Ort
besteuert, an dem der Abnehmer die
Elektrizitit bzw. das Gas tatséchlich ver-
braucht (Art. 8 Abs. 1 Bst. e der 6. EG-
RL). Gemiss geltender Praxis befindet
sich der Ort des tatsdchlichen Verbrauchs
grundsitzlich dort, wo der Strom- bzw.
Gasverbrauch gemessen wird, d.h. beim
Zihler.

Fakultative Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft

Die Steuer auf Strom- und Gasliefe-
rungen an Endverbraucher wird grund-
sitzlich vom Steuerpflichtigen geschul-
det, der die steuerpflichtige Lieferung
bewirkt?. In der Folge miissen sich die
Produzenten und/oder Verteiler fiir di-
rekte Lieferungen an steuerpflichtige
oder nichtsteuerpflichtige Verbraucher in
dem Land registrieren lassen, in dem der
Abnehmer den Strom bzw. das Gas tat-
sédchlich verbraucht.

Handelt es sich jedoch beim Abneh-
mer um einen Steuerpflichtigen, so kann
der Mitgliedstaat, in dem der Verbrauch
erfolgt, fiir eine Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft optierens.

Steuerbefreiung bei der Einfuhr

Die vorgeschlagene Anderung der
Vorschriften iiber den Ort der Lieferung
von Strom und Gas bedingen, dass in Art.
14 Abs. 1 der 6. EG-RL ein neuer Buch-
stabe k) eingefiigt wird, der die Einfuhr
von Elektrizitit und Gas in Pipelines mit
Recht auf Vorsteuerabzug von der Steuer
befreit. Ohne diese Anderung bestiinde
die Gefahr von Doppelbesteuerungen.
Unklar ist, ob bzw. welche Formalititen
bei der Einfuhr von Elektrizitit oder Gas
in die EU (z. B. Deklarationspflichten)
beachtet werden miissen.

Qualifikation von
Netzleistungen

Zur Harmonisierung und Vereinfa-
chung der Besteuerung des Zugangs zu
und der Nutzung von Verteilungsnetzen
sieht der Kommissionsvorschlag weiter
vor, dass die Gewihrung des Zugangs zu
Elektrizitits- und Gasverteilungsnetzen
sowie die Ubertragung und Beforderung
tiber diese Netze in Art. 9 Abs. 2 Bst. e
der 6. EG-RL explizit aufgefiihrt werden.

In der Folge gelten Netzleistungen an
dem Ort erbracht, an dem der Dienst-
leistungsempfinger den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Titigkeit oder eine feste
Niederlassung hat, fiir welche die Dienst-
leistung erbracht worden ist. Seit Inkraft-
treten des MWSTG auf 1. Januar 2001
kennt die Schweizer Verwaltungspraxis
eine vergleichbare Regelung®.

Inkrafttreten

Die vorgeschlagenen Anderungen
diirften — vorbehiltlich der Zustimmung
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten — frii-
hestens Anfang 2004 in Kraft treten.

4 Osterreichische UStR 2000 Rz 422a.

5 Art. 28c Teil A Bst. a der 6. EG-RL.

6 Die im Richtlinienvorschlag enthaltenen Vorschriften
fiir Erdgas gelten auch fiir Biogas und Gas aus Biomas-
se sowie andere Arten von Gas, sofern es technisch
moglich ist, sie sicher in das Erdgasleitungssystem ein-
zuspeisen und iiber dieses zu beférdern (Art. 5 Abs. 2
der 6. EG-RL).

7 Art. 21 Abs. 1 Bst. a der 6. EG-RL.

8 Art. 21 Abs. 1 Bst. a Unterabs. 2 der 6. EG-RL.

9 Neu-MB Nr. 22 Import, Export sowie Transit von
elektrischer Energie (Strom), Ziff. 7 und 8.4.
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Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates zur Anderung der Richtlinie 77/388/EWG
hinsichtlich der Vorschriften iiber den Ort der Lieferung von Elektrizitat und Gas!!

Artikel 1

Die Richtlinie 77/388/EWG wird wie folgt geindert:

1. In Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz hinzugefiigt:

«Fiir die Zwecke dieser Richtlinie gelten als Erdgas auch verfliissigtes Erdgas, Biogas und
Gas aus Biomasse sowie andere Arten von Gas, sofern es technisch moglich ist, sie sicher
in das Erdgasleitungssystem einzuspeisen und iiber dieses zu befordern.»

2. In Artikel 8 Absatz 1 werden die Buchstaben d) und e) hinzugefiigt:

«d) fiir den Fall, dass Elektrizitit oder Erdgas in Pipelines an einen Steuerpflichtigen
geliefert werden, der im Rahmen seiner wirtschaftlichen Titigkeit Elektrizitéit oder Erdgas
zum Wiederverkauf erwirbt oder einfiihrt, der Ort, an dem der Kunde den Sitz seiner
wirtschaftlichen Titigkeit oder eine feste Niederlassung hat, an den/die die Gegenstinde
geliefert werden;

e) fiir den Fall, dass die Lieferung von Elektrizitit oder Erdgas in Pipelines nicht unter
Buchstabe d) fillt, der Ort, an dem der Kunde die Gegenstinde tatsidchlich nutzt.»

3. In Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e) wird nach dem achten Spiegelstrich folgender
Spiegelstrich hinzugefiigt:

«— Gewihrung des Zugangs zu Elektrizitits- und Gasverteilungsnetzen und Ubertragung
oder Beforderung iiber diese Netze.»

4. In Artikel 14 Absatz 1 wird der Buchstabe k) hinzugefiigt:

«k) endgiiltige Einfuhr von Elektrizitdt und Erdgas in Pipelines.»

5. InArtikel 21 Absatz 1 in der Fassung von Artikel 28g wird der Buchstabe f) hinzugefiigt:
«f) der im Inland fiir Zwecke der Mehrwertsteuer registrierte Empfinger einer Lieferung
von Gegenstidnden im Sinne von Artikel 8 Absatz | Buchstabe d), wenn diese Lieferung
von einem Steuerpflichtigen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland
bewirkt wird.»

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich
sind, um dieser Richtlinie spitestens am ..... nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverziiglich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften
selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 3
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der
Européischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

recht. Zudem wird vermieden, dass sich
die Stromproduzenten und -hindler in
verschiedenen Mitgliedstaaten registrie-
ren lassen miissen. Aus Sicht des Autors
wire es jedoch zu begriissen, wenn der
EU-Gesetzgeber darauf verzichten wiir-

Schlussbemerkungen

Weder die geltende 6. EG-Richtlinie
noch das MWSTG tragen den besonde-
ren Verhiltnissen der Elektrizitits- und
Gasbranche Rechnung. Als Folge davon

haben sich in den einzelnen Staaten die
unterschiedlichsten Regelungen iiber den
Ort der Lieferung von Elektrizitit und
Gas herausgebildet, welche den betroffe-
nen Unternehmen eine korrekte Abwick-
lung ihrer Strom- und Gaslieferungen
teilweise verunmaoglichen.

Durch eine Anderung der 6. EG-Richt-
linie will die EU-Kommission diesen
Missstand beseitigen. Nach der hier ver-
tretenen Auffassung ist die vorgeschlage-
ne Neuregelung praktikabel und sachge-
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de, die Besteuerung der Elektrizitit bzw.
des Gases am Ort des Beziigers davon
abhingig zu machen, ob dieser die Ener-
gie zum Zwecke des Wiederverkaufs er-
worben hat. Vielmehr sollte es geniigen,
dass der Beziiger im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Tatigkeit mit Energie han-
delt. Es gilt nunmehr abzuwarten, ob der
Kommissionsvorschlag im weiteren Ver-
lauf des Gesetzgebungsverfahrens noch
Anderungen erfahren wird. Fiir die be-
troffenen Unternehmen empfiehlt es

sich, friihzeitig zu iiberlegen, welche
konkreten Massnahmen im Hinblick auf
die geplante Richtliniendnderung ergrif-
fen werden miissen (EDV-Umstellung,
Deregistrierung usw.).

Im Weiteren stellt sich die Frage, ob
der Schweizer Gesetzgeber oder der
Verordnungsgeber gestiitzt auf Art. 16
MWSTG!0 nicht eine analoge Regelung
ins MWSTG aufnehmen sollte, um Dop-
pelbesteuerungen und Besteuerungs-
liicken zu vermeiden. Eine dahingehende
Diskussion sollte baldmoglichst aufge-
nommen werden, da der Gesetzgebungs-
prozess in der Regel langwierig ist.

10 Gemiiss Art. 16 MWSTG kann der Bundesrat den
Ort des steuerbaren Umsatzes abweichend von den
Artikeln 13-15 bestimmen, um Doppelbesteuerungen,
Nichtbesteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen zu
vermeiden.

11 COM (2002) 688.

Lieu de la
fourniture
de
I'électricité
et du gaz

Dans le cadre de la libéralisation
des marchés de I’électricité et du gaz
au sein de I'UE, le commerce de
I’électricité et du gaz au-dela des
frontieres a pris rapidement de
I’importance, tant dans 1’'UE qu’entre
les états membres et des états tiers.
Afin de créer un réel marché in-
térieur, ainsi que pour simplifier les
prescriptions en matiere de taxe a la
valeur ajoutée pour I’économie élec-
trique et gaziere, la commission de
I’UE propose a présent de modifier
dans la 6e directive les prescriptions
concernant le lieu de la fourniture de
I’électricité et du gaz ainsi que celles
sur les prestations liées au réseau.
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Die neuen Unijet HPI 16 V-Motoren:
mehr Leistung, weniger Verbrauch.

Y -~ * ZweiVarianten:
_D/J@g]gg 70 kW (96 PS) und
Rl =) 85 kW (l16PS),
mit Common-Rail-
Einspritzung der zweiten Generation.

* Bis zu 10% weniger Treibstoff und bis
zu 35% weniger Motordl.

* Permanent hohe Drehmomente: 240
und 270 Nm fiir maximale Durchzugs-
kraft und Beschleunigung.

* Mehr Fahrkomfort durch weniger
Schaltvorginge und hervorragende
Elastizitdt.

Mehr Feuer, weniger Sprit

www.iveco-daily.ch

IVECO

www.aves.ch

Luxusgut Strom!

Der Atom-Ausstieg macht unsere Stromversorgung abhéngig vom Ausland. Er fihrt zu
hohen Strompreisen und belastet die Luft noch mehr mit Treibhausgasen. Wir mussten viel
mehr fir den Strom zahlen und héatten noch weniger Geld im Portemonnaie. Keine Spiele mit
unserer sicheren Stromversorgung! Deshalb: 2x Nein zu den Atom-Ausstiegs-Initiativen!

( uves Aktion fir verniinftige
Energiepolitik, AVES Schweiz,
Postfach 527, 8027 Zirich

am 18. Mai

2XNEIN

Nein zum «MoratoriumPlus:
Nein zu «Strom ohne Atom>




	Ort der Lieferung von Elektrizität und Gas

